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GELTUNGSBEREICH 

Diese Allgemeinen Vertragsbedingungen für SaaS-Produkte („SAAS-VB“) regeln das Vertragsverhältnis zwischen 
der Fraktalwerk GmbH («FW») und dem Kunden hinsichtlich der von FW hergestellten Softwareprogrammen 
(„Software“), welche FW als SaaS-Produkte (Software as a Service) über das Internet anbietet. Auf alle anderen 
Leistungen von FW finden die FW AGB (www.fraktalwerk.swiss/AGB.pdf) Anwendung. Bei SaaS-Produkten der 
FW, die gegen Entgelt angeboten werden, treten diese SAAS-VB als integrierter Teil zur Bestellung mit dem 
Kunden hinzu, wobei die Regeln der Bestellung diesen SAAS-VB vorgehen. Bei unentgeltlichen SaaS-Produkten 
wird das Vertragsverhältnis mit dem Kunden allein durch diese SAAS-VB geregelt. 

Allgemeine Vertrags-/Geschäftsbedingungen des Kunden werden auch ohne ausdrücklichen Widerspruch von 
FW nicht Vertragsinhalt. 

VERTRAGSSCHLUSS 

Der Vertrag zwischen dem Anbieter und dem Kunden kommt durch die schriftliche Bestätigung des Angebots 
durch den Kunden zustande. Die Bestätigung kann sowohl in elektronischer Form als auch in Papierform 
erfolgen. Bei unentgeltlichen SaaS-Produkten schliesst der Kunde durch die Annahme dieser SAAS-VB einen 
Vertrag mit FW. 

VERTRAGSGEGENSTAND 

Vertragsgegenstand ist die Nutzung der Software «Fraktalwerk QMS» über das Internet sowie das Speichern 
von Daten des Kunden auf IT-Plattformen, die im Auftrag des Kunden durch FW betrieben werden, gegen das in 
der Bestellung festgesetzte Entgelt (entgeltliche SaaS-Produkte). Bestimmte SaaS-Produkte, die von FW als 
solche bezeichnet werden, können vom Kunden unentgeltlich bezogen werden (unentgeltliche SaaS-Produkte). 

Die Software «Fraktalwerk QMS» wird über das Internet zur Verfügung gestellt. Die Software schafft 
Unternehmen, Organisationen und Vereinen ein Verständnis für unternehmerische und organisatorische 
Zusammenhänge. Die Software beherbergt Sinn, Dokumente und Wissen dort, wo sie täglich benötigt, werden: 
Bei den Prozessen. Die Software ermöglicht die Darstellung eines Prozesshauses als Abbildung eines Systems. 

Übergabepunkt für die Produkte ist der Router-Ausgang des von FW genutzten Rechenzentrums zum Internet. 
Die Anbindung des Kunden an das Internet liegt in dessen Verantwortung und ist nicht Vertragsgegenstand. 

FW ist Eigentümer und Inhaber der Rechte an der SaaS-Software oder zum Betrieb der SaaS-Software in der 
Cloud berechtigt. Er bietet die SaaS-Software samt der zu deren Betrieb notwendigen Basissoftware zur 
Nutzung des Kunden über ein Datennetz an. Die Nutzung der SaaS-Software durch den Kunden erfolgt über 
Fernzugriff mit mobilen oder festen Endgeräten des Kunden. Die SaaS-Software wird nicht auf den (End-
) Geräten des Kunden installiert. 

FW räumt dem Kunden für die Dauer des Vertragsverhältnis‘ gemäss Bestellung ein nicht ausschliessliches und 
nicht übertragbares Recht zur Nutzung der vertragsgegenständlichen Software ein. 

Nach der Bestellung durch den Kunden wird FW dem Kunden die notwendigen Login-Informationen auf die 
Software zustellen. 

AUSFÜHRUNGSBEDINGUNGEN 

FW erbringt für den Kunden im Rahmen dieses Vertrages gegen Entgelt folgenden Cloud Service: 

FW verpflichtet sich, dem Kunden die in der Bestellung aufgeführte SaaS-Software im vereinbarten Umfang 
(z.B. Kategorie, User, Ressourcen) zur Nutzung über ein Datennetz zugänglich zu machen. Zu diesem Zwecke 
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speichert FW die SaaS-Software auf einer Serverplattform, auf welche der Kunde über Datennetze zugreifen 
und so die SaaS-Software nutzen kann. 

FW verpflichtet sich, zur Erbringung von Standardpflegeleistungen an der vertragsgegenständlichen SaaS-
Software, inklusive Help-Desk-Leistungen zur Unterstützung des Kunden bei Problemen im regelmässigen 
Gebrauch. 

FW verpflichtet sich zudem zur Speicherung und Sicherung der bei der Nutzung anfallenden 
kundenspezifischen Daten. 

FW ist berechtigt, alle oder vereinzelte Leistungen, zu denen er gemäss diesem Vertrag verpflichtet ist, durch 
beigezogene Subunternehmer erbringen zu lassen. Der Kunde kann von FW jederzeit Auskunft, über die für die 
Erbringung des Cloud Services eingesetzten Subunternehmer und deren Funktion verlangen. Für Handlungen 
oder Unterlassungen seiner Subunternehmer hat FW wie für seine eigenen Handlungen oder Unterlassungen 
einzustehen. 

Weitere Leistungen von FW, insbesondere Schulung, können jederzeit schriftlich vereinbart werden, soweit 
solche Leistungen von FW angeboten werden. Sie werden dem Kunden gegen Erstattung des nachgewiesenen 
Aufwands zu den im Zeitpunkt der Beauftragung geltenden Ansätzen von FW erbracht. 

SUPPORT-DIENSTLEISTUNGEN 

FW bietet dem Kunden einen technischen E-Mail-Support für die Software an. Technische Supportanfragen 
sind zu stellen an info@fraktalwerk.swiss. 

First-Level Support: Bearbeitung von Problemen innerhalb 48 Stunden per Mail sind kostenlos.  
Second-Level Support: Bearbeitung von Problemen innerhalt 3 Stunden werden zu einem Stundensatz von 
200.-/h dem Kunden verrechnet. 

Diese technische Unterstützung erfolgt nur für Programmfehler oder Störungen an der Software, die vom 
Kunden dokumentiert und von FW reproduzierbar sind. Der Kunde stellt auf Anfrage von FW die vollständigen 
und genauen Informationen über den Programmfehler und die Störung zur Verfügung. 

Kundenfehler werden dem Kunden in Rechnung gestellt.  

ENTGELTLICHE SAAS-DIENSTLEISTUNGEN 

Der genaue Umfang der von FW zu liefernden Produkten ergibt sich aus der Bestellung Saas-Produkte. 

VERFÜGBARKEIT 

Die FW weist darauf hin, dass Einschränkungen oder Beeinträchtigungen der erbrachten Dienste entstehen 
können, welche ausserhalb des Einflussbereichs der FW liegen. Hierunter fallen insbesondere Handlungen von 
Dritten (z.B. von Microsoft, Internet-Provider oder von Dritten, welche nicht im Auftrag der FW handeln), von 
FW nicht beeinflussbare technische Bedingungen des Internets sowie höhere Gewalt. Auch die vom Kunden 
genutzte Hard- und Software und technische Infrastruktur kann Einfluss auf die Leistungen der FW haben. 
Soweit derartige Umstände Einfluss auf die Verfügbarkeit oder Funktionalität, der von FW erbrachten Leistung 
haben, hat dies keine Auswirkung auf die Vertragsgemässheit der erbrachten Leistungen. 

FW überwacht die Grundfunktionen der SaaS-Produkte 7 Tage pro Woche, 24 Stunden am Tag.  

Die Systemverfügbarkeit am Übergabepunkt beträgt 97 % im Jahresdurchschnitt. Als massgebliche Ausfallzeit 
gilt der Zeitraum von der Bestätigung des Eingangs der Störungsmeldung durch FW bis zur Behebung der 
Störung. Nicht als Ausfallzeit gelten Störungen auf der Verbindungsstrecke zwischen dem Kunden und dem 

mailto:info@fraktalwerk.swiss
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Übergabepunkt, von FW mit einer Frist von 7 Tagen vorangekündigte Wartungsarbeiten, welche nach 19.00 
Uhr ausgeführt werden, sowie Störungsbehebungen durch Gründe, die nicht FW zu vertreten hat. 

Verfügbarkeit = 97% 

pro Jahr bis zu 262.8 Stunden 

pro Monat bis zu 21.9 Stunden 

pro Woche bis zu 5.03 Stunden 

pro Tag bis zu 43 Minuten 

 

Störungen der Systemverfügbarkeit sind FW unverzüglich zu melden. Der Eingang der Störungsmeldung wird 
von FW schriftlich bestätigt. Bei Störungsmeldungen innerhalb der Bürozeiten von FW (Montag – Freitag von 
09.00 – 16.00 Uhr, nationale und kantonale Feiertage ausgeschlossen) beginnt die Entstörung spätestens 2 
Stunden nach Bestätigung der Störungsmeldung, ausserhalb der Bürozeiten zu Beginn des nächsten Werktags. 

UNENTGELTLICHE SAAS-DIENSTLEITUNGEN  

Bei unentgeltlichen SaaS-Produkten hat der Kunde keinen Anspruch darauf, dass diese ihm dauerhaft, 
ununterbrochen, zeitgerecht, sicher und/oder fehlerfrei zur Verfügung stehen. FW übernimmt auch keine 
Gewährleistung dafür, dass die unentgeltlichen Produkte die Anforderungen und Erwartungen des Kunden 
erfüllen. Gleichwohl wird FW bei Störungen der Systemverfügbarkeit technischen Support auf „Best Effort“- 
Basis erbringen. 

FUNKTIONSUMFANG DER SOFTWARE / GEWÄHRLEITUNG 

Der Funktionsumfang der vertragsgegenständlichen Software ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung oder 
gegebenenfalls dem Handbuch. Nach dem Stand der Technik ist es jedoch nicht möglich, Fehler der Software 
unter allen Anwendungsbedingungen auszuschliessen. Zudem wird der Funktionsumfang, der dem Kunden zur 
Verfügung steht, durch die Zugriffsberechtigung auf die Software beeinflusst. Eine über diesen Rahmen 
hinausgehende Beschaffenheit der Software bzw. ein weiterer Funktionsumfang ist nicht geschuldet.  

Fehler in von FW erstellter Software (d.h. Abweichungen vom vorstehend umschriebenen Funktionsumfang) 
werden innerhalb angemessener Frist von FW unentgeltlich beseitigt, sofern der Fehler reproduzierbar ist. 
Dabei kann FW nach eigener Wahl entweder nachbessern oder Ersatz liefern, insbesondere eine neue Version 
der Software zur Verfügung stellen. FW steht es jedoch auch frei, eine alternative Lösung zur fehlerhaften 
Funktion zu liefern, welche dem Kunden die vertragsgemässe Nutzung erlaubt. Wird ein wesentlicher 
Programmfehler von FW nicht innerhalb angemessener Frist beseitigt, kann der Kunde die Minderung der SaaS-
Gebühr verlangen. Ebenso kann sich FW von der Beseitigung des Fehlers durch eine Minderung der SaaS-
Gebühr befreien, wenn die Fehlerkorrektur nur mit unverhältnismässigem Aufwand durchführbar ist. 

Jede weitere Gewährleistung wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen; insbesondere übernimmt 
die FW keine Gewährleistung für die fehlerfreie Funktion von Drittanbieter-Software, auch dann nicht, wenn 
die FW diese Software betreibt (z.B. MS SQL Server). 

Bei unentgeltlichen SaaS-Produkten ist jede Gewährleistung ausgeschlossen. 
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PFLICHTEN DES KUNDEN 

Der Kunde verpflichtet sich, die Software ausschliesslich vertragsgemäss zu benutzen, diese weder zu 
dekompilieren, zu disassemblieren, zu reverse engineeren, zu vervielfältigen noch in einer anderen Applikation 
zu verwenden. Ferner anerkennt der Kunde das alleinige Urheberrecht sowie die Marken und sonstigen 
Schutzrechte von FW an der Software.  

Für die Nutzung der Software (oder Teilen davon) setzt FW eine Registrierung voraus. Der Kunde ist 
verpflichtet, alle im Rahmen einer Registrierung nötigen Informationen korrekt und wahrheitsgemäss 
auszufüllen und aktuell zu halten. Er ist ausserdem verantwortlich für die Sicherheit seines Passworts. 

Ein User ist einem Mandanten zugeordnet und wird anhand seiner E-Mail-Adresse im Benutzerkonto 
identifiziert. FW kommuniziert immer über die im Mandanten eingetragene E-Mail-Adresse. Der Kunde ist 
dafür verantwortlich, die E-Mail-Adresse auf dem aktuellen Stand zu halten. 

Im Übrigen hat der Kunde alles zu unterlassen, was die SaaS-Produkte von FW stört oder unterbricht und darf 
Daten mit den SaaS-Produkten von FW nur im Rahmen der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen 
verarbeiten. 

PREISE 

Die Preise für die Lizennutzung werden durch ein individuelles Angebot des Anbieters festgelegt. Das Angebot 
enthält eine detaillierte Aufstellung der monatlichen Grundgebühr sowie der variablen Kosten, die auf der 
Anzahl der Mitarbeiter pro Monat basieren. 

Die Kosten werden grundsätzlich jährlich abgerechnet, sofern der Kunde keine abweichende Vereinbarung mit 
dem Anbieter wünscht. 

Die monatliche Grundgebühr ist unabhängig von der Anzahl der Mitarbeiter. Der genaue Betrag wird anhand 
der vom Kunden gemeldeten Mitarbeiterzahl ermittelt. Der Kunde ist verpflichtet, dem Anbieter die 
Mitarbeiterzahl rechtzeitig und korrekt mitzuteilen. 

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Die Zahlung der Lizenzgebühr erfolgt per Überweisung auf das vom Anbieter angegebene Bankkonto. Der 
Kunde ist verpflichtet, die Zahlung zum vereinbarten Zahlungszeitpunkt zu leisten. 

Bei Zahlungsverzug ist der Anbieter berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu verlangen. Darüber 
hinaus behält sich der Anbieter das Recht vor, die Lizenznutzung vorübergehend einzustellen oder zu kündigen, 
bis alle ausstehenden Zahlungen beglichen sind. 

WEITERENTWICKLUNG DER SOFTWARE 

FW ist bemüht, ihre Software durch kontinuierliche Weiterentwicklungen zu optimieren und an den 
technischen Fortschritt anzupassen. Bei wesentlichen Leistungsänderungen orientiert FW den Kunden 30 Tage 
im Voraus. Im Rahmen einer solchen Weiterentwicklung kann FW einseitig Teilfunktionen verändern oder ganz 
wegfallen lassen, sofern dadurch die Erreichung des Vertragszwecks für den Kunden nicht gefährdet ist. Ist die 
Erreichung des Vertragszwecks für den Kunden durch diese Weiterentwicklung gefährdet, so kann er den 
Vertrag mit FW mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen ab Mitteilung ausserordentlich kündigen.  
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Bei unentgeltlichen Produkten besteht kein Anspruch des Kunden auf Beibehaltung des ursprünglichen 
Leistungsumfangs. FW ist jederzeit berechtigt, diese Software nach eigenem Gutdünken zu verändern bzw. an 
den technischen Fortschritt anzupassen. 

HAFTUNG 

FW haftet unbeschränkt bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, bei leichter Fahrlässigkeit jedoch nur bei 
Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet FW nur bei der 
Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemässe Durchführung erst 
ermöglicht, jedoch nur bis zur Höhe des Vertragswertes. Bei Datenverlust haftet FW nicht, wenn der Verlust 
durch Datensicherungsmassnahmen des Kunden vermeidbar gewesen wäre. Jede weitere Haftung wird 
ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt vollumfänglich für unentgeltliche SaaS-Produkte, soweit das 
Gesetz nicht eine zwingende Ausnahme vorsieht. 

ENTGELT 

Das Entgelt für die SaaS-Produkte von FW wird in der Bestellung für das entsprechende SaaS-Produkt geregelt. 
Abweichende individuelle Vereinbarungen vorbehalten verstehen sich die Preise von FW im Zweifelsfall ohne 
MwSt. und allfällige Abgaben. 

Allfällige Mehrkosten des Cloud-Providers aufgrund hoher Datenmengen, hoher Transfervolumen oder zur 
Optimierung der Performance können dem Kunden weiter belastet werden. 

Preisanpassungen werden nicht zwingend im Voraus kommuniziert. Mit der Bezahlung der Rechnung akzeptiert 
der Kunde die neuen Preise. Erhält der Kunde eine Rechnung mit höheren Preisen, so ist er in Abweichung zu 
Vertragsdauer und Kündigung, berechtigt, die Produkte fristlos zu kündigen, welche von der Preiserhöhung 
betroffen sind. 

Die Gebühren für die Benutzung der SaaS-Produkte werden zu Beginn des Vertragsjahres zur Zahlung fällig und 
sind innerhalb von 30 Tagen zu begleichen. Nach Ablauf dieser Frist gerät der Kunde ohne weitere Mitteilung 
von FW in Verzug und schuldet den gesetzlichen Verzugszins. Verrechnungen des Kunden sind nur mit 
ausdrücklicher Zustimmung von FW zulässig. 
 

VERTRAGSDAUER UND KÜNDIGUNG 

Soweit die Partien nichts anderes vereinbaren, bezieht der Kunde die SaaS-Produkte für 1 Jahr. Jede Partei 
kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten den Vertrag auf das Ende dieser Vertragslaufzeit schriftlich 
kündigen. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag jeweils automatisch um ein weiteres Jahr. FW ist 
berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen bei einem Zahlungsausstand von mehr als 30 Tagen oder wenn der 
Kunde die vertraglichen Nutzungsbedingungen nicht einhält. 

Bei unentgeltlichen SaaS-Produkten besteht keine feste Vertragszeit. Der Vertrag kann gegenseitig mit einer 
Frist von 1 Monat auf das nächste Monatsende gekündigt werden. FW kann jedoch den Vertrag fristlos 
beenden, wenn ein Mandat oder ein Benutzerkonto 90 Tage nicht genutzt wurde oder der Kunde die 
Nutzungsbedingungen nicht einhält. 

Bei Vertragsbeendigung ist FW berechtigt, sämtliche Benutzereinstellungen, Abfragen, Layouts und Prozesse zu 
löschen. 
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DATENSCHUTZ UND DATENSICHERUNG 

Auf den im Auftrag von FW betriebenen Servern werden gegebenenfalls Daten des Kunden, welche durch die 
Software erfasst, verarbeitet und erzeugt werden, gespeichert. Die FW sichert diese Kundendaten regelmässig 
auf einem externen Backup-Medium. Der Kunde bleibt in jedem Fall Alleinberechtigter an diesen Daten. Er 
räumt der FW für die Zwecke der Vertragsdurchführung das Recht ein, die von der FW für den Kunden zu 
speichernden Daten vervielfältigen zu dürfen, soweit dies zur Erbringung der nach diesem Vertrag 
geschuldeten Leistungen erforderlich ist. Die FW ist auch berechtigt, die Daten in einem Ausfallsystem bzw. 
separaten Ausfallrechenzentrum vorzuhalten. Für Gründe, welche für die Produktweiterentwicklung 
erforderlich sind, sowie zur Beseitigung von Störungen ist die FW berechtigt, Änderungen an der Struktur der 
Daten oder dem Datenformat vorzunehmen. 

Der Kunde kann von FW jederzeit, spätestens jedoch bis zur Vertragsbeendigung die elektronische 
Übersendung dieser Daten verlangen. Die Aufwände für die Erstellung und die Übersendung dieses Backups 
werden von der FW in Rechnung gestellt. FW übernimmt jedoch dadurch keinerlei Gewähr für eine Nutzbarkeit 
von heruntergeladenen Daten auf anderen Systemen. FW ist berechtigt, die bei ihm gespeicherten Daten des 
Kunden 30 Tage nach Vertragsbeendigung löschen, es sei denn, FW ist zu deren Aufbewahrung nach 
zwingendem Recht verpflichtet. 

Soweit der Kunde FW für den Abschluss des Vertrags und den Bezug von SaaS-Produkten personenbezogene 
Daten offenlegt bzw. übermittelt, ist FW berechtigt, diese Daten, auch über das Vertragsende hinaus, zu 
speichern, zu verarbeiten und ihren Hilfspersonen und Unterbeauftragten offenzulegen, jedoch nur soweit es 
der Vertragszweck oder gesetzliche Anforderungen (z.B. Aufbewahrung von Geschäftsbelegen) erfordern. 
Wenn der Kunde personenbezogene Daten im Rahmen der SaaS-Produkte verarbeitet oder auf den im Auftrag 
von FW betriebenen Servern speichert, stellt er sicher, dass er aufgrund der anwendbaren 
Datenschutzbestimmungen zu diesen Handlungen ermächtigt ist. FW ist berechtigt, Daten des Kunden auf den 
in ihrem Auftrag betriebenen Servern auf ihre Konformität mit den Datenschutzbestimmungen und der 
Einhaltung der Nutzungsbedingungen zu kontrollieren. FW betreibt ihre Server ausschliesslich in der Schweiz. 
Sie beachtet sämtliche anwendbaren Datenschutzbestimmungen. 

 

GERICHTSSTAND / ANWENDBARES RECHT 

Die durch diese SAAS-VB und die bestätigte Bestellung SaaS-Produkte geregelte Vertragsbeziehung zwischen 
dem Kunden und FW untersteht materiellem schweizerischem Recht, unter Ausschluss internationaler 
Konventionen und den Regeln des internationalen Privatrechts. Ausschliesslicher Gerichtsstand für sämtliche 
Streitigkeiten zwischen dem Kunden und FW ist der Sitz von FW (Baden AG/Schweiz). FW ist jedoch auch 
berechtigt, ihre Forderungen am Sitz des Kunden geltend zu machen. 
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